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#ST# Bundesbeschluss
betreffend

ein Sofortprogramm zur Beschaffung von Kriegsmaterial

(Vom 21. Dezember 1956)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaf t ,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom T.Dezember 19561),

beschließet :

Art. l

Der sofortigen Beschaffung von Kriegsmaterial .gemäss Botschaft vom
7, Dezember 1956 wird zugestimmt und hiefür ein Gesamtkredit von 179 Mil-
lionen Franken gemäss nachfolgender Aufstellung bewilligt : Millionen Franken

Sturmgewehr 36
Panzer und Panzerabwehr 105
Flugwaffe 20
Fliegerabwehr 8
Luftschutzmaterial 5
Sanitätsmaterial 10

Total 179

Der jährliche Zahlungsbedarf ist in den Voranschlag einzustellen. Für 1957
ist der Zahlungsbedarf in die Nachtragskredite aufzunehmen.

Art. 2

Dieser Bundesbeschluss ist nicht allgemein verbindlich und tritt sofort in
Kraft.

Der Bundesrat ist mit dem Vollzug beauftragt.

i) BEI 1956, I, 845.
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Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 21. Dezember 1956,

Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den 21. Dezember 1956.

Der Präsident : K. Schoch

Der Protokollführer: F.Weber

Der Präsident : Condrau

Der Protokollführer: Ch. Oser

Der Schweizerische Bundesrat beschliesst:

Veröffentlichung des vorstehenden Bundesbeschlusses im Bundesblatt.

Bern, den 21. Dezember 1956.

2908

Im Auftrag des Schweizerischen Bundesrates,

Der Bundeskanzler :
Ch. Oser
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